
 

 
Sie haben Anteile geerbt 
 
Allgemeine Informa2onen: 
Wenn die fraglichen Wirecard-Wertpapiere Teil einer (ungeteilten) Erbscha8 sind, sind neben 
den üblichen Unterlagen (siehe auch die FAQ-Frage ‚Welche InformaConen/Dokumente muss 
ich vorlegen, um meinen Anspruch zu belegen’) weitere Unterlagen erforderlich, um den 
Anspruch eines Erben geltend zu machen. Um zu beweisen, dass die Wirecard-Papiere geerbt 
wurden, müsste der Erbe entweder (i) einen Erbschein oder (ii) den gerichtlichen Beschluss 
über die Testamentseröffnung und das notariell beglaubigte Testament vorlegen. Wenn die 
Wirecard-Wertpapiere einer ungeteilten Erbengemeinscha8 gehören, müssen der 
Teilnahmevertrag und die Vollmachten von allen Erben unterzeichnet werden. Dies hat den 
Hintergrund, dass die Erbengemeinscha8 als Gesamthandsgemeinscha8 rechtsfähig und 
anspruchsberichCgt ist. Die Erben können nur gemeinsam die SC8ungslösung wählen. 
 
Wie Sie sich anmelden: 
 

• Der Erbe muss als ursprünglicher Registrant eingetragen werden. 
• Der Erbe muss entweder (i) einen Erbschein oder (ii) den Gerichtsbeschluss über die 

Erteilung des Nachlasses unter "SonsCge Nachweise" in das Dashboard hochladen 
(siehe unten). 

 
 
 
 
 

• Der Erbe muss das notariell beglaubigte Testament unter 'SonsCge Nachweise' im 
Dashboard hochladen (siehe unten). 

 
 
 
 
 
 

• Gehören die Wirecard-Wertpapiere zu einer ungeteilten Erbengemeinscha8, müssen 
alle Personen innerhalb der Erbengemeinscha8 über die OpCon 'Person hinzufugen' 
(siehe unten) hinzugefügt werden. 

 
 
 
 
 
 

 
(Weitere InformaConen finden Sie auf der nächsten Seite). 



 

• Die Vollmachten müssen von allen Erben unterzeichnet werden. Der Grund dafür ist, 
dass die Erbengemeinscha8 als Miterbengemeinscha8 rechtsfähig und 
anspruchsberechCgt ist. Die Erben können nur gemeinsam die SC8ungslösung 
wählen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


